
44                                      K A R R I E R E - P R A X I S                                                                                                                         Forschung & Lehre    1|22

W issenschaft kommt ohne grenz-
überschreitende Zusammenar-

beit kaum mehr aus. Einen Teil der ei-
genen Forscherkarriere im Ausland zu
absolvieren kann daher für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler ein wichtiger Be-
standteil ihrer wissenschaftlichen Kar-
riere sein. Ermöglicht ein Forschungs-
aufenthalt im Ausland doch neue Ein-
blicke in das eigene Forschungsgebiet,
den Austausch mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern anderer Kul-
turen und das Erlernen von neuen Ar-
beitsmethoden, die das eigene Projekt
bereichern. Neben der Kompetenz- und
Persönlichkeitsentwicklung sowie dem
Reputationsgewinn trägt ein For-
schungsaufenthalt im Ausland vor allem

wegen der Erweiterung des wissen-
schaftlichen Fachwissens, dem Zugang
zu Forschungsinfrastruktur und -finan-
zierung sowie dem Ausbau wissen-
schaftlicher Netzwerke zur Karriereent-
wicklung bei.

Forschungsaufenthalt im Aus-
land und deutsches Hochschul-
system

Der Weg in eine Professur ist in
Deutschland davon gekennzeichnet,
dass die Karriere zwischen Promotion
und Erstberufung zumeist innerhalb ei-
ner Universität an einem Lehrstuhl ver-
läuft. In dieser Phase haben Nach-
wuchswissenschaftler lediglich die Ge-
legenheit lokale Netzwerke zu knüpfen.
Der für sie entscheidende Arbeitsmarkt
liegt jedoch außerhalb der eigenen Uni-
versität, denn für den Erhalt einer Pro-
fessur gibt es innerhalb der eigenen
Universität kaum Möglichkeiten. Die
Hochschulgesetze der einzelnen Bun-
desländer sehen nämlich regelmäßig
Einschränkungen für die Berufung von
Hausbewerbern vor. So findet sich häu-
fig die Regelung, dass bei der Berufung
auf eine Professur Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren der eigenen

Hochschule nur berücksichtigt werden
können, wenn sie nach ihrer Promotion
die Hochschule gewechselt haben oder
mindestens zwei Jahre außerhalb der
berufenden Hochschule wissenschaft-
lich tätig waren. Wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der eige-
nen Hochschule sollen darüber hinaus
nur in begründeten Ausnahmefällen
berücksichtigt werden.

Die bis dahin aufgebauten lokalen
Netzwerke sind daher für den zur Ver-
fügung stehenden externen Arbeits-
markt so gut wie nicht nutzbar. Die zu-
mindest temporäre Abwesenheit vom
bisherigen Hochschulstandort, sei es im
In- oder Ausland, ist wegen der Ein-
schränkungen für Hausberufungen so-
gar notwendig. Ob ein Forschungsauf-
enthalt im Ausland im Einzelfall sinn-
voll ist, hängt vom jeweiligen Fach, von
der in Frage kommenden Hochschule
und dem jeweiligen Gastland ab.

Zur Vorbereitung eines For-
schungsaufenthalts im Ausland sollte
daher vorab der Kontakt zu einer
Gasteinrichtung, die sowohl für das
jeweilige Thema wie auch für die je-
weilige weitere Karriereentwicklung
förderlich ist, aufgenommen werden.
Zur Finanzierung des Aufenthaltes
sollte nach einem Förderprogramm
gesucht werden, das für den jeweiligen
Zweck geeignet ist. Die mit einem
Auslandsaufenthalt verbundenen prak-
tischen Aspekte – wie etwa Einreise-
bestimmungen, Aufenthaltsbestimmun-
gen oder Versicherungsschutz – sollten
geklärt werden. Bereits vor Beginn
des Auslandsaufenthalts sollten auch
die Möglichkeiten einer Rückkehr
nach Deutschland ins Auge gefasst
werden.

Titel
Bei der Auswahl einer Gasteinrichtung
ist u.a. darauf zu achten, dass und wie
ein angestrebter ausländischer Hoch-
schulgrad in Deutschland geführt wer-
den darf.

Die Führung akademischer Grade
und damit auch die Führung ausländi-
scher Hochschulgrade ist in Deutsch-
land durch die einzelnen Bundesländer
regelmäßig in den Landeshochschulge-
setzen geregelt. Das Wissenschaftsmi-
nisterium des jeweiligen Bundeslandes
gibt Auskunft über die im jeweiligen
Land geltende Rechtslage.

Im Allgemeinen ist Voraussetzung
für die Führung eines ausländischen
Hochschulgrades, dass der Grad ord-
nungsgemäß durch eine Hochschule
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oder eine berechtigte staatliche Stelle
verliehen wurde. Die ausländische
Hochschule muss zudem im Herkunfts-
land staatlich anerkannt oder nach den
dort geltenden Akkreditierungsverfah-
ren akkreditiert sein. Der Hochschul-
grad muss auf der Grundlage einer Prü-
fung im Anschluss an ein tatsächlich
absolviertes Studium von der Hoch-
schule verliehen worden sein. Grund-
sätzlich gilt, dass bei der Führung des
ausländischen Grades die verleihende
Institution in Klammern angegeben
werden muss. Dieser Klammerzusatz
kann aber bei Abschlüssen aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union
und bei bestimmten Doktorgraden aus
anderen Staaten entbehrlich sein (vgl.
bspw. Verordnung über die Führung
von akademischen Graden und von
Bezeichnungen im Hochschulbereich
NRW vom 31. März 2008 in der Fas-
sung vom 1.11.2019). Grade in fremden
Schriftarten dürfen in die lateinische
Schrift übertragen werden und es darf
die im Herkunftsland zugelassene Ab-
kürzung geführt werden sowie eine
wörtliche Übersetzung in Klammern
hinzugefügt werden.

Diese Grundsätze gelten ebenso für
staatliche wie kirchliche Grade sowie
auch für Hochschultitel und Hoch-
schultätigkeitsbezeichnungen. Die nach
den jeweiligen landesrechtlichen Vor-
schriften zur rechtmäßigen Führung ei-
nes ausländischen Grades geltenden
Bestimmungen sind auch in den jewei-
ligen anderen Bundesländern aner-
kannt. Weiterführende Informationen,
insbesondere zu den staatlich aner-
kannten Hochschulen im Ausland so-
wie zu deren Graden und Hochschulti-
teln, finden sich unter www.anabin.
kmk.org.

Visum, Aufenthalts erlaubnis
Deutsche Staatsangehörige benötigen
für die Einreise in einen anderen EU-
Mitgliedsstaat/EWR-Staat und der
Schweiz kein Visum. Bei einem Aufent-
halt von mehr als drei Monaten besteht
allerdings unmittelbar nach der Einreise
eine Meldepflicht zur Bestätigung des
Aufenthaltsrechts bei den dortigen zu-
ständigen Behörden 

Im Falle eines Forschungsaufent-
halts in einem Staat außerhalb der EU,
des EWR oder der Schweiz empfiehlt

es sich, sich bei der ausländischen Ver-
tretung des jeweiligen Gastlandes in
Deutschland über die geltenden Visa-
und Zollbestimmungen zu erkundigen. 

Arbeitsgenehmigung
In den EU-Mitgliedsstaaten, den EWR-
Staaten oder der Schweiz unterliegen
deutsche Staatsangehörige nicht der
Arbeitsgenehmigungspflicht.

Für einen Forschungsaufenthalt in
einem Staat außerhalb der EU, der
EWR und der Schweiz ist es erforder-
lich, sich über die geltenden Bestim-
mungen des zukünftigen Gastlandes
bei dessen Vertretung in Deutschland
zu informieren. Stipendiaten benötigen
in der Regel keine Arbeitserlaubnis.

Krankenversicherung
Für den Krankenversicherungsschutz
ist grundsätzlich der Wohnsitz und
nicht die Staatsangehörigkeit ausschlag-
gebend, sodass der deutsche gesetzliche
Krankenversicherungsschutz entfällt,
wenn der Wohnsitz ins EU-Ausland
verlegt wird. Lediglich kurze Urlaubs-
reisen ins Ausland deckt die Europäi-
sche Krankenversicherungskarte ab. 

Soweit der deutsche Krankenversi-
cherungsschutz nicht entfällt, besteht
das Recht, sich in einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder in der Schweiz
sowie in den EWR-Staaten Island,
Liechtenstein und Norwegen medizi-
nisch behandeln zu lassen. In der ge-
setzlichen Krankenkasse empfiehlt es
sich, zuvor deren Genehmigung zur
Behandlung einzuholen, um im Gast-
land nachzuweisen, dass die Kranken-
kasse die Kosten für die Behandlung ei-
nes dort gesetzlich Krankenversicherten
übernimmt. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, die anfallenden Kosten
zunächst selbst zu tragen und anschlie-
ßend eine Erstattung zu beantragen.

Im Falle eines privaten Krankenver-
sicherungsschutzes ergeben sich die
Ansprüche auf Versicherungsschutz aus
dem privaten Krankenversicherungs-
vertrag und gegebenenfalls den beihil-
ferechtlichen Bestimmungen. 

Ankunft im Gastland
Nach der Ankunft im Gastland emp-
fiehlt es sich, sich mit dem Wissen-
schafts- oder Kulturreferenten der deut-
schen Vertretung im Ausland in Verbin-
dung zu setzen. Für den Fall, dass es
sich bei dem Gastland um ein Krisen-
gebiet handelt, besteht die Möglichkeit,
sich in der Krisenvorsorgeliste des Aus-
wärtigen Amtes registrieren zu lassen.
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